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Fi rma
G e d e a Windkraftanlagen 
Ingelh. WaId/Kandrich KG 
Brennäckerstr. 7

7 15 4- 0 Mur r h a r d t

2
/

Baugrundstück:
Flurstück_____
Bauantrag 
Errichtung von

uaxweiler. Auf dem Kand rieh A 
1*3/3 ,

2 Windkraftanlagen

BAUGENEHMI G U N G

Sehr geehrte Damen u . He,r ren !

Auf Ihren Antrag wird Ihnen na ch § 68 de r Landesbauo rdnung f ür 
RheInland-Pfalz (LBauO) vom 08.03.1995 (GVB1. S. 19) in der je­
weils gültigen Fassung, unbeschadet der privaten Rechte Dritter-, 
die Genehmigung für das obengenannte Bauvorhaben erteilt.
Das Bauvorhaben ist. entsprechend den mit Genehmigung s v e r m e r k verse­
henen Bauunterlagen unter Ei nha 1 tu n g der nachfolge n d en Neb enb e s t i in - 
mungen durchzuführen.

a) Die Baugenehmigung (Bauschein) erlischt, wenn Innerhalb von
zwei Jahren nach ihrer Zustellung mit der Ausführung des Bau­
vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung zwei Jahre unter­
brochen worden ist. Die Ausführung eines Vorhabens gilt nur 
dann als begonnen oder nicht unterbrochen, 'wenn innerhalb der 
Frist wesentliche Bauarbeiten ausgeführt wurden. Die Frist 
kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei Jahren ver­
längert werden: die Verlängerung kann mit neuen -Auflagen und
Bedingungen verbunden werden (§ 71 LBauO).

b) Der Bauschein und die genehmigten Baunterlagen dürfen nicht 
getrennt werden. Zusammen mit den genehmigten Bauunterlagen 
müssen auf der Baustelle die zugehörigen, für die Ausführung 
der Bauarbeiten erforderlichen Einzel Zeichnungen, Elnzelberech-
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n u n ge n und etwaigen Erl ä uterungen e n t s p rec he nd dem B a u f o r b cj a n cf
vorha nden 3 ein (§ 74 A b s 3 LB a uO)

c ) Den mit de r Üb e rwac hung betrauten Personen 1 st j ederzeit Zu-
tritt zur B austeile und Einblick i n den Ba n s che ln und di e B a u -
u n t e r 1 a g s n zu geben ( § 7 5 Abs. 4 LBauO) .

d ) S O X 1 3 b W S i c h e n d v o n den genehmigte n Bau u n t e r i a 9’ en gebaut wer-
den, so ist vor dieser Bauausführung hierfür eine Baugenehmi­
gung (Bausc nein) bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde einzuho- 
1en. Eigenmächtige Abwe1chungen von der Baugenehmigung (Bau­
sche i n) und den genehmigten Bauunterlagen sind unzulässig und 
können die Einstellung der Sauarbeiten sowie die Beseitigung 
des ordnungswidrigen Zustandes auf Kosten des Bauherrn zur 
Folge haben. Ferner kann in diesen Fällen eine OrdnungsWidrig­
keit nach § 87 der Landesbauordnung vor liegen, die mit einer
Geldbuße geahndet wird.

e) öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-, Abwa s s e r- und Melde-
a n1a g e n sowie Pegel- und G r u n d w a s s e rm e ß s t e11e n r Verme s s ungs- 
und Grenzmarken sind während der Baua rbeiten zu schützen und,

■ soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkeh­
rungen zugänglich zu halten (§ 51 Abs. 2 LBauO). Es obliegt 
Ihnen daher, sich vor Baubeginn bei den Ver- und Entsorgungs­
trägern (Elektrizitätswerken, Wasserwerken, Gaswerken , Post, 
Stadt- und Verbandsgemeindeverwa1tungen u.a.) nach der Lage 
der Leitungen und Kabel zu erkundigen.
Bäume, die aufgrund öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
erhalten sind, müssen wahrend der Bauarbeiten geschützt werden 
(§ 5 1 Abs. 2 LBauO) .

f) Die Fertigstellung des Rohbaues und die abschließende Fertig­
stellung genehmigungsbedürftiger Anlagen sind der Bauaufslchts- 
behörde vom Bauherrn jeweils 2 Wochen vorher anzuzeigen, um 
ihr eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen. Bei 
Anlagen mit Schornsteinen ist die Fertigstellung des Rohbaues 
auch dem Bezirksschornsteinfegermeister anzuzeigen
(§ 76 Abs. 1 LBauO).
Ob und in welchem Umfange eine Bauzustandsbesichtigung vorge- 
n g mmen wird, liegt im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde. Üb e r
das Ergebnis der Besichtigung wird auf Verlangen eine Beschei­
nigung ausgestellt (§ 76 Abs. 3 LBauO).
Für die Besichtigung werden gesonderte Gebühren erhoben.

Vor Baubeginn hat der Bauherr den Namen des Bauleiters schriftlich 
mitzutellen. Der Bauleiter hat diese Mitteilung zu unterschreiben 
(siehe beigefügter Vordruck).- Zum Bauleiter darf nicht bestellt 
werden, wer als Unternehmer Bauarbeiten für das Vorhaben ausführt.

§ 56 LBauO:
Der Bauleiter hat darüber zu wachen, daß das Vorhaben nach den
genehmigten Bauunterlagen sowie unter Beachtung der baurecht1ichen
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6. Die Genehmigung wird unter der Vorraussetzung erteilt daß 
die nachfolgend aufgeführten Ausgleichs,- und Ersatzmaßnah­
men zeit,- sach,- und fachgerecht erfolgent
Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftan­
lage Nr.l ist das ehemals militärisch genutzte,Gebäude (A2) 
vollständig abzubrechen.

Die Pflege der Freiflächen durch Bewaldung der.Flächen 
Al und El ist ab der Fertigstellung der 1. Windkraftanlage 
durchzuführen.

Der bestehende Zaun ist spätestens Jahre nach 
Inbetriebnahme der Windkra f tanlageir^zu entfernen.

Die Ausgleichszahlung nach § 5a des Landespflegegesetzes 
und tjer Landesverordnung über die Aus g 1 e 1 c hs z a hlung 5 
(AusglVO) ist je Windkraftanlage mit ... l. iu .. l - l ,. J T" DM nach d 
j eweiligen Inbetriebnahme auf das Kapitel 1402 , Titel
27 10 2 bei de"? Landeshauptkasse in Mainz zu entrichten.

Die Windkraftanlage muß eine Vorrichtung zur Arretierung 
der beweglichen Teile haben,damit Überprüfungen ,Wartungen 
und Instandsetzungen gefahrlos durchgeführt werden kön­
nen.Die Bauunterlagen sind durch eine Beschreibung des an 
der Maschine installierten Systems zu ergänzen.

9. Die Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu prüfen und 
die Übertragungstechnischen Teile auf Funktiontüchtigkeit 
bei Betrieb und Stillstand unter Berücksichtigung der gegen­
seitigen Beeinflussung im Zeitabstand von höchstens 2 Jah­
ren, weiterhin sind zu prüfen die Rotorblätter auf Steifig­
keit, auf die Beschaffenheit der Oberfläche und auf Rißbil­
dung in Zeitabständen von höchstens 2 Jahren.

10. Vor Baubeginn ist die Zufahrt vom Baugrundstück bis 
öffentlichen Verkehrsfläche als Baulast zu sichern.

Auflagenvorbehalt:
Gemäß § 36 Abs.2 Nr.5 des Verwa1tungsverfahrensgesetzes
vom 25.05.76 (BGBl. I S.1253) in der jeweils gültigen Fassung 
behalten wir uns die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergän­
zung von Auflagen vor, sofern dies aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung erforderlich werden sollte.

('A/Vf G)

Die Kosten dieser Baugenehmigung haben Sie gemäß den §§ 2, 10,
11, 13 und 14 des Landesgebührengesetzes für Rhein1 and - Pfa1z
(LGebG) vom 03.12.1974 in der Jeweils gültigen Fassung zu tragen.

Montag - Freitag, vormittags 8.30 - 12.00 Uhrnarb mittlere narh Wn^inharnna
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und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften durchgeführt 
wird; nach Fertigstellung hat er dem Bauherrn und der Bauaufsichts­
behörde schriftlich zu bestätigen, daß das Vorhaben entsprechend 
durchgeführt worden ist. Seine Überwachungspflicht erstreckt sich 
auch auf offensichtliche Verstöße gegen die Bestimmungen des § 51.

Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden Aufgaben die er­
forderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu 
veranlassen, geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. Für diese gilt 
Absatz 1 entsprechend. Der Bauleiter ist für das ineinandergreifen 
seiner Tätigkeit und der Tätigkeiten der Fachbauleiter verantwort­
lich.

Soweit es die Oberwachungspf11cht erfordert, müssen Bauleiter und 
Fachbauleiter auf der Baustelle anwesend sein oder die Überwachung 
durch geeignete Vertreter sicherstellen.

Die Grüneintragunden in den Bauunterlagen sind zu beachten

Folgende Auflagen und Bedingungen sind einzuhalten:

1. Bedingung:
Die Genehmigung wird unter der Voraussetzung erteilt, daß 
vor Baubeginn die statische Berechnung einschließlich der 
Konstruktionszeichnungen und soweit erforderlich der Wärme­
schutz,- und der Scha 11schutznachweis, zur Prüfung vorge­
legt wird. Mit den Bauarbeiten darf erst nach Zustellung 
der geprüften statischen Berechnung und der übrigen bautech­
nischen Nachweise begonnen werden, bzw. dürfen die Bauarbei­
ten nur nach Prüfstand (Prüfbericht) ausgeführt werden. ^

2 . H i n w e 1 s ; / '

Die anfallenden Prüf gebühren für die noch vorzulegende i/' 
Statik werden gesondert berechnet.

Der beigefügte 
anlagen auf dem 
ser Genehmigung

Landespflegerische Begleitplan zu Windkraft- 
Kandrich voml9.09.1997 ist Bestandteil die-

V,
4. Das beigefügte Pflegekonzept für die Borstgrasrasen im 

BerelcU der geplanten Windkraftanlagen ist Bestandteil der 
Genehmigung .

5. Die beigefügte El nsehbarkeitsstudie vom August 1997 ist 
Bestandteil dieser Genehmigung.
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’ e 1 e f o n
>0336 1

Sachbearbeite 
Herr S c h mit 
Z1 mnie r-Nr . 3 i

ierechnung der Koster e r i- ^ = -obeiliegenden Kostenfestsetzung. * ^

A u s k u n f t;

bitte d ^■

Zwangsmittelandrohung:
den Fall>_aaß Sie den Auflagen dieser Baugenelimi 

=■ L,..e 1 n ; innernalb der gesetzten Frist - sofern p i ne
' spätestens bis zur Benutzung der faul 

, , *„t T1"'' i---11 Jl°111111 en-- wird Ihnen aufgrund der § § so bl
--^-1 und Ordnungsbehördengesetzes (poct x.r0n Rh^in1 
der Fassung^vom 09.08.1993 (GVB1. s. 40?) für den*Fa 
- r i j_ ung dieser Auflagen ein nwangsgeld in Höhe xx0p 

.h.: Dreihundert Deutsche Mark) je Auflage anaPdrn 
xia ra.le der Ni c ht b e 11 rei bb a rk e i t des Zwanrrscrp i d = - k 
j-.r satzzwangshaft bis zu 2 Wochen durch d a s ^ z^tktd x g 
l angsg e ric ht angeordnet werden J
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1 behe1fsbe1 ehrung:
dies-en Bescheid kann Innerhalb eines Mona 
erspruch erhoben werden. Der Widerspruch"*

Kreuznacb' Salinenstr. 47 , 55543 Ba d” Kr eu z na r h 
tlxch oder zur Niederschrift einzulegen.

^iid x u c h durch Einlegen des Widerspruches beim Frei"
.•““fr* ln B5a *««»«», 47. 'iftxicher Einlegung des Widerspruches ist die wx Q- 
SUiSt (Satz gewahrt, wenn der Wide^s^Ah AA ve
dieser Frist beider Krei sverwa Itung Bad Kreuznach bzwA

Kreisrecbtsausschuß eingegangen ist
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